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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 18. Februar 1985 angeineldeten 

europãischen Patentannieldung Nr. 85 101 774.9 ist am 

8. Juni 1988 das neun Patentansprüche umfassende 

europàische Patent Nr. 155 514 erteilt worden. 

Gegen die Erteilung des europäischen Patents haben die 

Beschwerdeführerinnen 01 und 02 bzw. der Beschwerde-

führer 03 Einsprüche eingelegt. Mit der Entscheidung vom 

1. Juni 1990 hat die Einspruchsabteilung alle Einsprüche 

zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdeführerinnen 

01, 02 und der Beschwerdeführer 03 am 26. Juli 1990, bzw. 

am 10. September 1990 und 27. August 1990 unter gleich-

zeitiger Zahiung der Gebühr Beschwerde eingelegt. Die 

Beschwerden sind am 15. November 1990 bzw. am 22. November 

und 30. November 1990 schriftlich begründet worden. 

Am 15. Juni 1991 hat eine veriueintliche Patentverletzerin 

(Beschwerdeführerin 04) unter gleichzeitiger Zahiung der 

Einspruchsgebühr den Beitritt gemäB Artikel 105 EPU zum 

laufenden Beschwerdeverfahren erklärt. 

Zur Begrundung ihrer Beschwerde haben die Beschwerde-

führerinnen 01, 02 und 04 bzw. der Beschwerdeführer 03 jill 

wesentlichen die folgenden Einwendungen erhoben: 

- 	die Formulierung des Anspruchs 1: 

"... luftdurchlässig ..., so daB sie als soiche nicht 

abrauchbar ist" 
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liefere keine eindeutige Lehre zurn technischen 

Handein, so daB ein Fachxnann die Erfindung nicht 

ausführen könne (Art. 100 b)), 

- 	die Selbstverfestigung im Privatbereich könne nicht 

zur gewerblichen Anwendbarkeit hinzugerechnet werden 

(Art. 57 und 100 a) EPU); 

- 	drG-e-gen-stan-dde-s---Strei-tpatents---s-e--i----n-i-ch-t---neu—b-z-w---------------- 

beruhe nicht auf einer erfinderischen Tàtigkeit 

(Art. 54, 56 und 100 a) EPU). 

Zur Stützung ihrer Einwände nach Artikel 100 a) haben die 

Beschwerdeführerinnén 01, 02 und 04 bzw. der Beschwerde-

führer 03 un wesentlichen auf die folgenden Druckschriften 

verwiesen: 

(Dl) 	NL-A.6 703 935 (Velasques); 

(D3) 	DE-U-3 809 186 (Liebich); 

(D7) 	DE-C-889 578 (Bàurer); 

und die zwei folgenden Dokuinente erwàhnt: 

Tabaksteuergesetz (TabStG) in der Fassung voin 

13. Dezember, § 1, Abs. 1 und § 2, Abs. 2 und 6; 

Veröffentlichung yarn März 1976 des arnerikanischen 

Finanzxninisteriuins (Department of the Treasury, 

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms). 

In ihren Begründungen haben die Beschwerdeführerinnen 01, 

02 und 04 bzw. der Beschwerdeführer 03 die Auffassung 

vertreten, daB mit Buck auf Dokuinente (Dl) ader (D17) 

bereits die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents 
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bezweifelt werden müsse und selbst wenn die Neuheit als 

gegeben anzusehen ware, so wurde der Gegenstand in 

Kenntnis der Entgegenhaltung (Dl) in Verbindung mit 

Dokumenten (D3) oder (D7), (D16) und (D17) nicht auf einer 

erfinderischen Tâtigkeit beruhen. 

IV. 	Die Beschwerdegegnerin ist diesem Vorbringen entgegen- 

getreten und vertrat im wesentlichen die Auffassung: 

- 	daB die Herstellung von Zigaretten "durch Umwickeln" 

und die Verfertigung "durch Stopfen" zu zwei 

verschiedenen technischen Gebieten gehörten; 

daB die erfindungsgeinãi3en Voraussetzungen tMaB_ 

genauigkeit" und "MaBhaltigkeitt' weder bei dem System 

nach Dokuinent (Dl) noch bei den Dokumenten (D3) oder 

(D7) erfüllt seien; 

- 	daB weder bei dent System nach Dokument (Dl) noch bei 

dem System nach Dokument (D7) oder Dokuinent (D17) die 

Tabakportion forinstabil sei; 

- 	daB für diese MaSnahine der gesamte Stand der Technik 

keinen Hinweis gebe, 

- 	daB der Inhalt des Dokuinents (D16) durch reine 

steuerrechtliche, jedoch nicht technische Gesichts-

punkte bestimint sei, und 

daB die Beweiszeichen, z. B. die 10berwindung von 

Vorurtejien und der wirtschaftliche Erfolg, mm 

vorliegenden Fall einen groBen Beweiswert für das 

Vorliegen von erfinderischer Tãtigkeit lieferten. 

U 
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Nit Schreiben vom 5. Februar 1992 bzw. 27. Mãrz 1992 	haben 

der Beschwerdeführer 03 semen Einspruch und die 

Beschwerdeführerin 04 ihre Beschwerde zurückgezogen. 

Zur Vorbereitung der geplanten inündlichen Verhandlung hat 

die Beschwerdegegnerin am 9. Mârz 1992 neue Unterlagen 

überreicht. 

 

in dem diese ihre Bedenken gegen die Patentfähigkeit des 

Gegenstands des Streitpatents dargelegt hatte, fand am 

24. April 1992 eine mündliche Verhandlung statt. 

In der Verhandlung überreichte die Beschwerdegegnerin neue 

AnsprUche und noch anzupassende Beschreibungen als Haupt-

bzw. Hilfsantrag. 

Eine Bescheinigung des axnerikanischen "Department of the 

Treasury" (Dokument D18), die die Veröffentlichung im 

Màrz 1975 des Dokuments (D17) bestàtigt, wurde von der 

Beschwerdeführerjn 01 überreicht. 

Anspruch 1 und Anspruch 7 gemäB Hauptantrag haben 

folgenden Wortlaut: 

11 1. System zur Selbstverfertigung von Zigaretten, 

insbesondere Filterzigaretten, bestehend aus: 

einer vorgefertigten Zigarettenpapierhülse (11), 

einer der Tabakfüllung einer fertigen Zigarette 

angepaBten und zur Uberführung in den Tabakaufnahmerauin 

(16) der Zigarettenpapierhulse (11) bestimmten Tabak-

portion (15), deren Mantelflãche luftdurchlàssig ist, so 

daB sie als soiche nicht abrauchbar ist, wobel 

II 
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C) 	die Mantelflàche der Tabakportion (15) aus einer 

tJmhüllung (13) aus vollstândig rauchbarexn Material 

gebildet ist, so daB die Tabakportion (15) sanit Uinhüllung 

(13) als Ganzes durch Rauchen konsuinierbar ist; 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Tabakportion (15) nach Art einer Zigarette 

hergesteilt und die Tabakfüllung innerhaib der Umhüllung 

(13) etwa so dicht gepackt ist wie in einer industriell 

gefertigten Zigarette, und daB 

die Tabakportion (15) formstabil und in Querschnitt 

und Lange an den Tabakaufnahmeraum (16) der Zigaretten-

papierhülse (11) angepal3t ist derart, daB sie unter 

Beibehaltung der vorgegebenen Form hinsichtlich Lange und 

Querschnitt zum einen mit bloBen Fingern in die 

Zigarettenpapierhülse (11) einfUhrbar ist (Pfeil P) und 

daB zum anderen innerhaib der Zigarettenpapierhülse (11) 

ihre Mantelflãche an der Innenfläche der Zigarettenpapier-

hülse (11) dicht anliegt." 

11 7. Verfahren zum Selbstverfertigen von Zigaretten bzw. 

Filter-Zigaretten durch den Verbraucher unter Verwendung 

eines Systems nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Tabakportion (15) uninittelbar in 

eine vorgefertigte Zigarettenpapierhülse (11) eingefuhrt 

wird. 11  

Anspruch 1 gemäB Hilfsantrag lautet wie folgt: 

11 1. System zur Selbstverfertigung von Zigaretten, 

insbesondere Filterzigaretten, bestehend aus: 

a 
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einer vorgefertigten ZigarettenpapierhUlse (11), 

einer der Tabakfüllung einer fertigen Zigarette 
angepaBten und zur Uberführurig in den Tabakaufnahmeraum 
(16) der Zigarettenpapierhülse (11) bestimmten Tabak-
portion (15), deren Mantelflãche luftdurchlãssig ist, so 
daB sie als soiche nicht abrauchbar ist, wobel 

c-) 	 -___ 

Umhüllung (13) aus vollstãndig rauchbarem Material 
gebildet ist, so daB die Tabakportion (15) saint Unthüllung 
(13) als Ganzes durch Rauchen konsumierbar ist; 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Tabakportion (15) nach Art einer Zigarette 
hergestelit und die Tabakfullung innerhaib der timhüllung 
(13) etwa so dicht gepackt ist wie in einer industriell 

gefertigten Zigarette, und daB 

die Tabakportion (15) formstabil und in Querschnitt 
und Lange an den Tabakaufnahmeraum (16) der Zigaretten-
papierhulse (11) angepaBt ist derart, daB sie unter 
Beibehaltung der vorgegebenen Form hinsichtlich Lange und 
Querschnitt zuin einen mit blol3en Fingern in die 
Zigarettenpapierhulse (11) einführbar ist (Pfeil P) und 

daB zum anderen innerhaib der ZigarettenpapierhUlse (11) 
ihre Mantelflàche an der Innenflàche der Zigaretten-

papierhülse (11) dicht anhiegt, wobei 

die Tabakportion (15) einen kreisrunden Querschnitt 
mit einem Durchinesser aufweist, der etwa 1/20 mm - 3/10 nun 

kleiner ist als der Innendurchmesser der Zigarettenpapier -

hülse (11)." 

4. 
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Anspruch 6 des Hilfsantrags lautet wie Anspruch 7 des 

Hauptantrags. 

VIII. In der iuündlichen Verhandlung haben die Beschwerde- 

führerinnen 01 und 02 nochivals argumentiert, daB der 

Gegenstand des Anspruchs 7 gemâB Hauptantrag und des 

Anspruchs 6 gemàB Hilfsantrag keine gewerbliche 

Anwendbarkejt hat. Sie haben noch geltend gemacht: 

- 	daB zur Selbstverfertigung von Zigaretten "Stopfen" 

die einzige Alternative für IUmwicke1nht  ist; 

- 	daB diese Alternativen bereits in den Dokuinenten 

(Dl), (D3), (D7) und (D17) erwãhnt sind; 

- 	daB eine Koitibination der Lehre der Dokuinente (Dl) und 

(D7) autoxnatisch zur Erfindung führt; 

daB es keine Rolle spielt, ob, wie un Dokuinent (D7), 

die Tabakportion nach der Einschiebung in die bereits 

fertige Papierhullse durch leichten Druck angepal3t 

werden soll oder nicht und 

- 	daB den geeigneten Spielraum zwischen Tabakstrang und 

Papierhulse zu finden zur Norinaltàtigkeit des Fach-

inanns gehört. 

Die Beschwerdegegnerin hielt dern entgegen: 

- 	daB die Bereitstellung der Mittel bereits als 

gewerbliche Benutzung anzusehen ist und, 

- 	daB in allen bekannten Systemen eine radiale 

Expansion des Tabakstrangs innerhaib der Papierhülse 

stattfinden muB und die Benutzung einer Vorrichtung 

zwingend ist. 

1' 
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14 

IX. 	Die Beschwerdeführerinnen 01 und 02 beantragten die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent 

in seiner geãnderten Fassung zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die 

Beschwerde zurückzuweisen und das Patent gestützt auf 

folgende Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

a-) 	Ansrüche-1b-i-s--7-,--übere-j-e-h-t--i-n---der--rnünd-i-ichen 	 - 

Verhandlung als Hauptantrag; noch anzupassende 

Beschreibung; Zeichnungen eingereicht am 

9. Màrz 1992. 

b) 	Ansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen 

Verhandlung als Hilfsantrag; noch anzupassende 

Beschreibung; Zeichnungen eingereicht am 

9. März 1992. 

Entscheidungsgründe 

Zu1àssickeit der Beschwerde (Regel 65 EPU) 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulàssig. 

Hauptantrag 

Zulässigkeit der Anderungen (Artikel 123 EPU) 

Der jetzige Anspruch 1 unterscheidet sich von dem 

erteilten Anspruch 1 nur durch Einfügungen, die durch den 

Inhalt der ursprünglichen Beschreibung ausdrücklich oder 

implizit gestützt und als Kiarstellung des Inhalts des 

Anspruchs zu betrachten sind. 

04749 	 . . . 1... 
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Die anderen Ansprüche 2 bis 6 und der Verfahrensanspruch 7 

sind nicht geandert worden. 

Die neuen Ansprüche entsprechen somit den Erfordernissen 

von Artikel 123 (2) und (3). 

Gewerbliche Anwendbarkeit (Artikel 57 EPU) 

Der Frage der gewerblichen Anwendbarkeit braucht nicht 

nachgegangen zu werden, da der Gegenstand des 

Streitpatents aus den noch zu erörternden materiell-

rechtlichen Gründen auf alle Fãlle nicht patentfàhig ist. 

Neuheit (Artikel 54 EPU) 

Aus der Druckschrift (Dl) ist ein System zur Selbstver-

•fertigung von Zigaretten durch den Verbraucher bekannt, 

das keine vorgefertigten Zigarettenpapierhülsen enthâlt. 

Das un Dokument (D3) beschriebene System hat eine Strang-

hülle aus einem nicht zum Rauchen geeigneten Material. 

Dokuinent (D7) befal3t sich mit einem Verfahren zum 

Herstellen von Rauchwaren, wobei die geformten Tabak-

stâbchen keine luftdurchlässige Umhüllung im Sinne des 

Anspruchs 1 enthàlt. 

Durch die Entgegenhaltung (D16) sind die zwei Techniken 

für die Selbstverfertigung von Zigaretten durch den 

Verbraucher bekannt, nãin].ich das Eindrehen und das Stopfen 

des Feinschrtittes. Aber die Einzelheiten des Systems gemäB 

Anspruch 1, insbesondere in bezug auf die Anpassung von 

Tabakstrànge und Papierhülse, sind in Dokument (D16) nicht 

angegeben. 

1 
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Die Bescheinigung (D18) bestãtigt die Veróffentlichung des 

amerikanischen Dokuments (D17) vor dem Prioritàtsdatum des 

Streitpatents. Der Inhalt der Entgegenhaltung (D17) gilt 

somit als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) 

EPU. 

Dokument (D17) weist darauf hin, daB zur Uberführung des 

Tabakstabes in die Papierhülse normalerweise eine 

Vorrichtung -verwendet—w±rd---Da-s-Mer-kma-i--,---daB--di-e--Ta-ba-k------

portion an den Tabakaufnahmeraum der Papierhülse angepaI3t 

1st, derart daB sie mit blo6en Fingern in die Hülse 

einführbar ist, ist nicht offenbart. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 des Streitpatents unterscheidet sich soinit vom 

Inhalt der obengenannten Entgegenhaltungen und, da die 

anderen un Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen 

weniger relevant sind, ist neu im Sinne des Artikels 54 

EPU. 

Nàchstkominender Stand der Technik 

Unter den un Verlauf des Verfahrens genannten Druck-

schriften steilt das Dokument (D17) den am nàchsten 

liegenden Stand der Technik dar. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents 

unterscheidet sich im wesentlichen von dem System gemäi3 

Dokument (D17) nur durch die Anpassung des Tabakstabes an 

den Aufnahineraum der Hülse (Merkmal e) des Anspruchs). 

Aufgabe und Lösung 

Ausgehend von diesein nächstkoinmenden Stand der Technik und 

dein oben genannten wesentlichen tJnterschied besteht die 

Aufgabe darin, ein System zur Selbstverfertigung von 

Zigaretten durch den Verbraucher ohne Hilfsinittel bereit- 

zustellen (vgl. die Beschreibung des Streitpatents). 

14 
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7. 	Erfinderische Tätigkeit 

Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik die Lehre 

des Anspruchs 1 nahelegen konnte, ist folgendes 

auszuführen: 

	

7.1 	Es inuB aufgrund der ailgemeinen Lebenserfahrung davon 

ausgegangen werden, daB der Mangel der umstàndlichen 

Handhabung der Stopfgerâte der Verbraucher wegen der damit 

un dauernden Gebrauch gemachten praktischen Erfahrungen 

beim Selbstverfertigen der Zigaretten nicht verborgen 

blieb (vgl. Spalte A, Zeilen 55 bis 65 der Beschreibung 

des erteilten Patents) und es gehört zu den üblichen 

Aufgaben des Fachmanns, bekannte Nachteile zu überwinden 

und darnit verbesserungen zu erzielen. Demzufolge ist die 

Stellung der hier zu läsenden Aufgabe lediglich als eine 

Folge der praktisch feststellbaren Mangel zu betrachten; 

sie vermag inithin keinen Beitrag zur erfinderischen 

Qualifikation ihrer Lösung zu leisten. 

	

7.2 	Nun steilt sich die Frage, ob der Stand der Technik oder 

auch der aligemeine Wissensstand des Fachivannes einen 

Hinweis dafür liefert, wie das System nach Entgegenhaltung 

(D17) von irgendeinern Uberführungsgeràt unabhangig gemacht 

werden kann. 

Gestützt auf Dokuinent (D17) weiB der Fachmann, daB, urn den 

Tabakstrang rauchbar zu machen, seine porãse Umhüllung 

durch die zigarettenpapierhulse abgedichtet werden muB und 

daB demzufolge das Spiel zwischen Hülse und Mantelflàche 

der Tabakportion gering sein muB. Der Fachinann weiB auch, 

daB dieses Spiel klein genug sein muB, so daB die Tabak-

portion in der Hülse gehalten wird und bei einer 
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beliebigen Bewegung nicht herausfâllt, aber auch grol3 

genug, urn die Einfuhrung des Tabakstrangs in die Papier-

hülse zu ermöglichen. 

Für den Fachmann ist es deshaib klar, daB die Tabakportion 

formstabil und in ihren Abmessungen an den Tabakaufnahme- 

raurn der Papierhulse angepaBt werden muB; er braucht 

lediglich routinemäBige Erprobung zu machen, urn soiche 

Parameter--f-estzu-1-egen- - ----------------- 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beruht 

somit nicht auf einer erfinderischen Tâtigkeit. 

	

8. 	Die Einwànde der Beschwerdegegnerin vermögen insgesamt 

nicht zu uberzeugen: 

	

8.1 	Sie hat den Stand der Technik gernàB Dokument (D17) anders 

intepretiert als die Kammer. Sie meint, daB aufgrund der 

Tatsache, daB Dokument (D17) die Verwendung einer 

Uberführungsvorrichtung zwingend vorschreibe, und aufgrund 

der Tatsache, dai3 die Längen- und Durchmesser-Angaben nur 

eine ungefähre (=approxirnately) Vorstellung über Lange und 

Querschnitt vermittein sollen, müBte der unbefangene 

Fachrnann beim Studium des Dokurnents (D17) davon ausgehen, 

daB die Tabakportion keineswegs forrnstabil sei und daher 

keineswegs die vorgegebene Form hinsichtlich Lange und 

Querschnitt, vor allern Querschnitt, bei der Uberführung in 

den Tabakaufnahmeraurn der zugeordneten 

Zigarettenpapierhulse beibehalte. 

Dieser Argumentation kann die Kammer nicht folgen, da in 

Dokument (D17) tatsachlich of fenbart ist, daB, wenn 

vorgefertigte Zigarettenpapierhulse benutzt werden, dann 

zur Uberfuhrung des Tabakstrangs in die Hülse ein kleines 

Handgerat benutzt würde. Das bedeutet aber nicht, daB 

unbedingt ein Gerat benutzt werden inuB. 

04749 	 .. 
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Weiterhin ist die Benutzung des Wortes "ungefähr" so zu 

interpretieren, daB auch die normalen Herstellungs-

toleranzen akzeptiert werden, und nicht so, daB eine 

Anpassung des Strangs an die Hülse als unwichtig angesehen 

wird. 

8.2 	Die vorgenominene Interpretation des Dokuments (D17) beruht 

auch nicht auf einer ex post-Betrachtung, da sich diese 

für den Fachinann auch ohne Kenntnis der Erfindung aus den 

vorstehend entwickelten Uberlegungen von alleine ergibt. 

Die Beschwerdegegnerin hat zwar in diesem Punkt 

widersprochen, und auf das Vorliegen eines Vorurteils 

beim Einsatz einer formstabilen Tabakportion verwiesen, 

die unter Beibehaltung der vorgegebenen Form mit bloSen 

Fingern in eine vorgefertigte Zigarettenpapierhülse 

einführbar ist. 

In diesem Zusainmenhang ist zu berücksichtigen, daB es 

ständige Rechtsprechung der Beschwerdekaminer ist, daB eine 

blol3e Prüfung auf Anzeichen für das Vorliegen 

erfinderischer Tätigkeit keinen Ersatz für die technisch 

fachmãnnische Bewertung der Erfindung gegenüber dem Stand 

der Technik nach Artikel 56 EPU darstelit (T 24/81, AB1. 

1983, 133). Liegen soiche Anzeichen vor, so kann sich die 

erfinderische Tãtigkeit ergeben, inuB aber nicht. 

Im vorliegenden Fall ist die Kanuuer nicht überzeugt, daB 

ein Vorurteil tatsächlich vorliegt, sondern eine reale 

Schwierigkeit, ein problem, das zu läsen war. Und zwar das 

Problem, daB eine Tabakportion, die einen Durchmesser hat, 

der in etwa demjenigen der Papierhülse entspricht, nicht 

ohne Schwierigkeiten (siehe D14 = US-A-3 822 710, 

Verformung der Hülse, uinbiegen der Hülsenenden) einführbar 

w 
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ist, während ein unterdiinensjoniertes Stäbchen oder unter-

dimensionierter Strang zwar leicht mit bloBen Fingern 

einführbar ist, aber dann eine Nachbehandlung braucht, um 

dicht genug an der Hülse zu liegen (siehe Dokumente D3 und 

D7) 

Die Frage, ob es eine Zwischengräi3e gibt, die mit bloBen 

Finger einführbar ist, bei der dann auf eine Nach- 

________- 	beh-and-l-u-ng—ve-rz-ic-h-tet---werden•--ka-nn-,----wird---be-i-m-- -Fachma-n-n-- 

durch routineináBige Erprobung beantwortet. 

Die Tatsache, daB soiche Erprobungen nicht von anderen 

unternominen wurden, zeigt nur, daB die angebliche 

Erfindung neu ist, nichts inehr. 

Von eineni Vorurteil kann keine Rede sein. 

un Hjnbljck auf die vorstehende technisch fachinànnische 

Bewertung der Erfindung gegenuber dem Stand der Technik 

ist die Kanuner der Auffassung, daB auch die anderen 

Beweisanzeichen (der wirtschaftliche Erfoig, die 

Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses) unter 

Abwägung aller inal3geblichen Tatsachen nicht zwingend das 

Vorliegen einer erfinderischen Tàtigkeit beweisen. 

Nil fsantrag 

9. 	Anspruch 1 enthält eine Kombination des Inhalts des 

Anspruchs 1 gemãi3 Hauptantrag und einer Zusanunenfassung 

der Merkinale des erteilten Anspruchs 2. 

Mit Bezug auf die Zulässigkeit der Anderungen, die Neuheit 

und die Aufgabenläsung gelten die vorstehenden 

Ausführungen geinäi3 Abschnitte 2 bis 6. 
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Bezuglich der Auswahl von besonderen Spielabmessungen 

zwischen dein Aui3endurchmesser und dein Innendurchinesser des 

Tabakaufnahinerauins der Papierhülse kann der Fachmann zu 

diesein Wert durch routineinai3ige Erprobung und ohne 

erfinderische Tâtigkeit gelangen (siehe Abs. 8.2 oben). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags beruht 

somit auch nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit un 

Sinne des Artikels 56 EPtJ. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

 Das europãische Patent Nr. 155 514 wird widerrufen. 

Der Geschâftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

d-au,  
N. Naslin 	 C.T. Wilson 
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